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E rweitertes Fü h ru ngszeug n is
r ein lnstrument unter vielen

Das erweiterte Führungszeugnis macht als TeiI eines Gesamtkonzepts zum Thema
KindeswohI durchaus Sinn / Ein Überbtick über rechtliche Fragen

indeswohI im Sportvere'in - für viete Vereinsvor-
stände schejnt dieses Thema fast unweigertich
mit der Einforderung eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses verbunden zu sein. Dabei ist ein

solches Zeugnis nur ein Instrument von vieten, um Kin-
deswohlgefährdung im Verein vorzubeugen (siehe Seite
4-7). Al.s TeiI eines Gesamtkonzeptes macht das erwei-
terte Führungszeugnis aber Sinn - und wird vom Lan-
dessportbund (Lsb h) sowie der Sportjugend Hessen für
bestimmte Personengruppen auch empfohlen. Wie Ver-
eine am besten damit umgehen, erklärt Maxi Behrendt,
Referentin fürjuristische Angelegenheiten des lsb h.

Frau Behrendt, bei den Vereinen herrscht grot3e Unsi-
cherheit: Müssen sie von ihren Trainern und Mitarbei-
te r n ei n e rweite rtes F ü h ru n g sze u g ni s ei nfo rd e r n ?

Das ist pauschal schwer zu beantworten: Laut dem überar-
bejteten Bundeshnderschu?gesetz von 201,? ist es Trä-
gern der öffenttichen Jugendhitfe, z.B. Jugendämtern,
verboten, einschlägig vorbestrafte Personenim Kinder-
und Jugendbereich zu beschäftigen. Gleichzeitig ver-
pflichtet das Gesetz sie dazu, Vereinbarungen mit den Trä-
gern der freien Jugendh'ilfe zu schließen - atso auch mit
Sportvereinen. So so[[ sichergestettt werden, dass auch
dot keine einschtägig vorbestraften Personen mit der Be-
aufsichti gun g, Betreuun g, Erzieh un g oder Ausbi [dun g von
Kindern betraut sind. Wie genau diese Vereinbarungen
ausgestaltet sind - und ob es sie überhaupt schon gibt -,

ist in Hessen regional sehr unterschiedtjch. Meist enthaL-
ten sie aber die Verpf[ichtung, von alten im Kinder- und
Jugendbereich tätigen Personen ab 14 Jahren ein erwei-
tertes Führungszeugnis einzusehen. Wer ats Verejn eine
sotche Vereinbarung unterzeichnet, ist in der fflicht, die
erweiteten Führungszeugnisse für einen bestimmten Per-
sonenkreis zu prüfen. Häufig knüpfen die Städte und Ge-
meinden auch ihre Sportförderung daran, dass die ent-
sprechende Vereinbarung unterschrieben und erfü[[t wird.

Wenn ich sls Verein eruveiterte Führungszeugnisse
einsehen möchte. Wie gehe ich vor?

Zuerst muss festgetegt werden, von welchem Personen-
kreis ein sotches Zeugnis benötigt wird. Diesen Personen
(2.8. Übungsteiter) händige ich ejn Schreiben aus, aus
dem hervorgeht, dass für ihre haupt- oder ehrenamttiche
Tätigkeit im Verein ein erweitertes Führungszeugnis not-
wendig ist. Entsprechende Vordrucke gibt es unter www.
kindeswoh[-jm-sport.de. Das Zeugnis se[bst kann aus-
schtieß[ich vom Betroffenen selbst beantragt werden. So-
batd es jhm zugeschickt wurde, legt er es dem Verein vor.
Mr empfehten dafür das Vier-Augen-Prinzip, also etwa
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eine Einsicht durch ein Vorstandsmitgtied und den Kin-
derschutzbeauftragten. Da erw. Führungszeugnisse da-
tenschutzrechtlich re[evante Informationen enthalten,
dürfen sie nicht kopiert werden und sjnd nach Vorlage
wieder dem Betroffenen auszuhändigen. Über die Einsicht
in das erw. Führungszeugnis ist ein Vermerk zu erstetl"en
(Vortage unter www. kindeswoh-im-sport.de), dass keine
einschlägigen Vorstrafen enthatten sind, und wann er-
neut ein erw. Führungszeugnis vorgelegt werden
muss. Hier werden drei bis fünfJahre emnfohlen.

Das klingt nach groJ3em bürokrstischem Auf-
wand für die jeweiligen Vereine ,,.

Das stimmt. Deshatb begrüßen wir ats Lan-
dessportbund ein Verfahren, das einige Kommunen
schon eingeführt haben: Dort nimmt das jeweils zu-
ständige Amt die Einsichtvor. Der Verein wird dann da-
rüber informiert, ob etwas vorliegt oder nicht.

Wie gehe ich damit um, wenn dem erweiterten Füh-
rungszeugnis tatsächlich eine Stroftat gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung zu entnehmen ist?

Dann hat der Verein die Konsequenzen zu ziehen: Die
Person darf ab sofort nicht mehr in der Kinder- und Ju-
gendarbeit eingesetzt werden. Eine Beschäftigung in
anderen Bereichen, z.B. in der Zusammenarbeit mit Er-
wachsenen, ist aber wejterhjn mögtich. Wir empfehten,
in sotchen Fä[[en eine Beratunqsstelte zu kontaktieren.

Für aIIe Vereine, die bisher noch keine Vereinborung
mit dem jeweiligen Jugendamt geschlossen haben:
Gibt es vonseiten des Landessportbundes eine Emp-
fe h lu n g, wa n n Fü h ru n g sze u g ni sse si n nvo ll si n d?

Ja. Wir empfehten die Vorlage bei fotgenden Personen-
gruppen, die mit Kindern und Jugendtichen arbeiten:
bei hauptamtlich tätigen Personen, bei ehren- oder ne-
benamttichen Übun gsl"eitern, die Einzettrainin g durch-
führen, sowie bei Freiwi[[ igendienstleitenden. Bei atten
anderen muss nach Art, Intensität und Dauer der Tätig-
keit durch den Verein überprüft werden, ob e'ine Vor-
lage notwendig ist. Vor Veranstaltungen mit Übernach-
tungen empfehlen wir zudem eine Schutung der
Aufsichtspersonen. Däbei so[[ten Standards abgespro-
chen werden. Dazu gehört es, Eins-zu-Eins-Situationen
mit Betreuer, insbesondere beim Übernachten und Du-
schen, zu vermeiden. Außerdem sottten Minderjährige
'immer durch ein Team von mindestens zwei Personen -

ideaterweise beide Geschtechter - betreut werden.
Die Fraqen stelLte IsabeLI Boqer

o
Ein erweitertes
Führungszeugnis ähneLt
einem polizeiLichen

Führungszeugnis -

a[[erdings ergänzt um
gerin gfügi ge Verurtei[un-
gen, SexuaLstraftaten und
VerurteiLungen, die wegen
Fristablaufs nicht mehr im

,,normaLen" Führungs-
zeugnis aufgeführt sind.
Für Ehrenamtliche ist die
Beantragung eines
erweiterten Führungs-
zeugnisses gebührenfrei,

ansonsten fäLLt eine
Gebühr von 13 Euro an.

o
Die genaue Rechtslage
kann im 5 72a
Sozia[gesetzbuch (Achtes
Buch) nachgelesen
werden. In ! 30a
Bundeszentra Lregisterge-
setz ist die Antragste[[ung
für erweiterte Führungs-
zeugnisse geregeLt.


